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Der Rat der Stadt Erkelenz hat in seiner Sitzung am 
__.__.2022 gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch beschlos-
sen, den Flächennutzungsplan zu ändern. Diese Ände-
rung erhält die Bezeichnung 38. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Sondergebiet 
Photovoltaik Freiflächenanlage) Erkelenz-Venrath. Der 
Änderungsbeschluss wurde im Amtsblatt Nr. __ der 
Stadt Erkelenz vom __.__.2022 öffentlich bekannt ge-
macht 
 
Erkelenz, den __.__.202_ 
 

Der Bürgermeister 
 
 
 

Stephan Muckel 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange wurden gem. § 4 Baugesetzbuch am __.__.2022 
schriftlich gebeten, zur Absicht der Stadt Erkelenz, den 
Flächennutzungsplan zu ändern, Stellung zu nehmen. 
 
Erkelenz, den __.__.202_ 
 

 
 

Der Bürgermeister 
In Vertretung 

 
 
 

Ansgar Lurweg 
Technischer Beigeordneter 

Nach Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. __ der Stadt 
Erkelenz vom __.__.2022 erfolgte vom __.__.2022 bis 
__.__.2022 die öffentliche Darlegung der mit der Ände-
rung des Flächennutzungsplanes verfolgten Planziele 
gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch. 
 
Erkelenz, den __.__.202_ 
 

Der Bürgermeister 
In Vertretung 

 
 
 

Ansgar Lurweg 
Technischer Beigeordneter 

Der Rat der Stadt Erkelenz hat in seiner Sitzung am 
__.__.2022 beschlossen, den Entwurf der 38. Änderung 
des Flächennutzungsplanes mit Begründung gem. § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch öffentlich auszulegen. 
 
Erkelenz, den __.__.202_ 
 

Der Bürgermeister 
 
 
 

Stephan Muckel 

Die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes hat 
nach Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. __ der Stadt 
Erkelenz vom __.__.202_ als Entwurf gem. § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch in der Zeit vom __.__.202_ bis 
__.__.202_ mit Begründung öffentlich ausgelegen. Die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom __.__.202_ von der öffentli-
chen Auslegung unterrichtet. 
 
Erkelenz, den __.__.202_ 

Der Bürgermeister 
In Vertretung 

 
 
 

Ansgar Lurweg 
Technischer Beigeordneter 

Der Rat der Stadt Erkelenz hat in seiner Sitzung am 
__.__.202_ die 38. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Erkelenz (Sondergebiet Photovoltaik 
Freiflächenanlage) Erkelenz-Venrath, beschlossen. 
 
Erkelenz, den __.__.202_ 
 

 
 
 

Der Bürgermeister 
 
 
 

Stephan Muckel 

Die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes ist ge-
mäß § 6 Baugesetzbuch am __.__.202_ unter dem Ak-
tenzeichen ________________ genehmigt worden. 
 
Köln, den __.__.202_ 
 

Bezirksregierung Köln 
Im Auftrag 

 
 
 

Die Genehmigung der Bezirksregierung Köln wurde 
gem. § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch im Amtsblatt Nr. _ der 
Stadt Erkelenz vom __.__.202_ öffentlich bekannt ge-
macht. 
Mit der Bekanntmachung wird die 38. Änderung des 
Flächennutzungsplanes wirksam. 
 
Erkelenz, den __.__.202_ 
 

Der Bürgermeister 
In Vertretung 

 
 
 

Ansgar Lurweg 
Technischer Beigeordneter 
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1. Anlass der Planung  
Die Stadt Erkelenz beabsichtigt in der Ortslage Venrath eine südöstlich der Autobahn A 46, un-
mittelbar an der Stadtgrenze gelegene Fläche für den Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage 
planungsrechtlich vorzubereiten. Die Fläche wird zzt. landwirtschaftlich genutzt. Zur planungs-
rechtlichen Absicherung des Vorhabens ist die Aufstellung eines Bebauungsplans vorgesehen. 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Erkelenz stellt in diesem Bereich Fläche für die Landwirt-
schaft dar und muss daher im Parallelverfahren entsprechend den Zielen der Stadt Erkelenz ge-
ändert werden. 

2. Städtebauliche Situation 

2.1 Lage und Größe des Plangebiets 
Der Geltungsbereich der 38. Änderung des Flächennutzungsplans 'Sondergebiet Photovoltaik 
Freiflächenanlage' liegt im Norden des Stadtgebiets von Erkelenz, westlich der Ortslage Venrath. 
Die südöstlich der BAB 46 gelegene Fläche umfasst die Flurstücke 81–88, Flur 13, Gemarkung 
Erkelenz mit einer Größe von ca. 9,6 ha. 

2.2 Derzeitige Nutzung 
Der Änderungsbereich wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die unmittelbare Umgebung ist – 
mit Ausnahme der nordwestlich gelegenen Autobahn – ebenso landwirtschaftlich bzw. ackerbau-
lich geprägt. Das Plangebiet liegt im Dreieck zwischen den Ortslagen Kuckum (neu), Venrath 
(beide Stadt Erkelenz) und Herrath (Stadt Mönchengladbach). Nördlich – parallel zur Autobahn – 
verläuft die zweigleisige Bahntrasse zwischen Aachen und Mönchengladbach. In etwa 200 m 
Entfernung liegt im nördlichen Verlauf der Autobahn die Raststätte Herrather Linde. Nördlich an 
diese grenzt jenseits der Bahntrasse ein etwa 7 ha großer Gewerbestandort der Ortslage Herrath 
an.  

2.3 Verkehrliche Erschließung 
Der Änderungsbereich ist über Feldwege an den Weiler Etgenbusch westlich von Venrath ange-
bunden. Von dort kann unmittelbar die Kreisstraße 30 und im weiteren Verlauf die Landes-
straße 354 östlich von Erkelenz-Mitte erreicht werden.  

3. Planerische Vorgaben 

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
Der Landesentwicklungsplan NRW weist das Ziel 10.2-5 zur Solarenergienutzung aus. In die-
sem wird festgehalten, dass „die Inanspruchnahme von Flächen für die raumbedeutsame Nut-
zung der Solarenergie […] möglich [ist], wenn der Standort mit der Schutz- und Nutzfunktion der 
jeweiligen Festlegung im Regionalplan vereinbar ist und es sich um […] Standorte entlang von 
Bundesfernstraßen oder Schienenwegen mit überregionaler Bedeutung handelt. Aufgrund der 
Lage innerhalb eines 200 m-Korridors entlang der Autobahn A 46 und außerhalb der Darstellun-
gen von überlagernden Freiraumfunktionen im Regionalplan werden die Ziele der Landesplanung 
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erfüllt. Im Rahmen der Bauleitplanverfahren erfolgt die landesplanerische Anfrage gem. § 34 Lan-
desplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG). 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen liegt der Ände-
rungsbereich innerhalb des Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichs. Die nördlich verlaufende 
A 46 ist als Straße für den vorwiegend großräumigen Verkehr, die parallel verlaufende 
Bahntrasse Aachen–Mönchengladbach als Schienenweg für den Hochgeschwindigkeitsverkehr 
und sonstigen großräumigen Verkehr festgelegt. Der Entwurf des Regionalplans für den Regie-
rungsbezirk Köln, der bis zum 31.08.2022 öffentlich ausgelegt wurde, weist keine abweichenden 
Darstellungen auf. Im Entwurf des Regionalplans wird das Ziel 38 „Standorte für raumbedeut-
same Anlagen der Solarenergie raumverträglich steuern“ ausgewiesen. Hier wird festgestellt, 
dass innerhalb der Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche Standorte für raumbedeutsame 
Solarenergieanlagen grundsätzlich möglich sind, sofern sie mit den Schutz- und Nutzungsfunkti-
onen der jeweiligen Festlegungen vereinbar sind. 
Die Ziele und Grundsätze des länderübergreifenden Raumordnungsplan für den Hochwasser-
schutz sind im Rahmen der Bauleitplanung zu beachten. Die Ziele und Grundsätze werden im 
Folgenden – soweit für die Planung zutreffend – überprüft.  

Gemäß Ziel I.1.1 ist die Schutzwürdigkeit vor Hochwasser und die Empfindlichkeit gegenüber 
Hochwasser der geplanten Nutzung zu prüfen und in die Abwägung miteinzubeziehen. Festge-
setzte, vorläufig gesicherte oder sonstige Überschwemmungsgebiete sowie Bereiche mit Hoch-
wassergefahr sind innerhalb und im Umfeld des Plangebietes nicht ausgewiesen. 

Gemäß Ziel I.2.1 sind die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse 
vorausschauend zu prüfen. Die Prüfung nach Ziel I.2.1 zielt darauf ab, die Risiken durch Hoch-
wasser- und Starkregenereignisse auch bei einer Zunahme und Intensivierung dieser Ereignisse 
in der Zukunft, insbesondere durch die Siedlungsentwicklung, zu minimieren. Im Plangebiet lie-
gen keine natürlichen Oberflächengewässer vor. Die Starkregenhinweiskarte Nordrhein-Westfa-
len weist für ein seltenes Ereignis (HQ100) Einstautiefen zwischen 0 m im Süden und Westen und 
1,5 m im Nordosten des Plangebiets auf. Die maximalen Fließgeschwindigkeiten betragen klein-
räumig maximal 0,5 m/s. Bei einem extremen Ereignis (HQextrem) wird der überwiegende Teil des 
Plangebiets überschwemmt. Die Einstautiefen erreichen maximal 1,8 m im Nordosten des Gel-
tungsbereichs, die Fließgeschwindigkeiten sind jedoch so gering, dass sie für nahezu den ge-
samten Änderungsbereich nicht ausgewiesen sind. 

In Bezug auf den Schutz vor Hochwassern in Einzugsgebieten nach § 3 Nr. 13 WHG ist eine 
weitere Überprüfung nicht erforderlich, da durch das Vorhaben keine erhebliche Versiegelung 
des Bodens stattfindet. Hochwassermindernde Maßnahmen sind insofern nicht erforderlich und 
es findet keine maßgebliche Beeinträchtigung des natürliche Wasserversickerungs- und Wasser-
rückhaltevermögens des Bodens statt. 

3.2 Flächennutzungsplan 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt für den Änderungsbereich eine Fläche für die 
Landwirtschaft dar. Die angrenzende A 46 ist als Fläche für den überörtlichen Verkehr und die 
örtlichen Hauptverkehrszüge – Autobahn und autobahnähnliche Straßen – dargestellt. Das Plan-
gebiet liegt innerhalb einer nachrichtlichen Übernahme der Wasserschutzzone III B des Wasser-
schutzgebiets Wickrath. 
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Photovoltaik-Freiflächenanlagen zählen nicht zu den privilegierten Vorhaben gem. § 35 BauGB. 
Insofern ist für die planungsrechtliche Sicherung des Vorhabens die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans erforderlich. Der Flächennutzungsplan wird im Zuge der 38. Änderung an die verän-
derten Planungsziele der Stadt Erkelenz angepasst. 

3.3 Bebauungsplan 
Bauplanungsrechtlich liegt das Plangebiet derzeit im Außenbereich gem. § 35 BauGB. Für die 
planungsrechtliche Sicherung des Vorhabens ist die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. PV III 
„Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage“ vorgesehen. 

3.4 Landschaftsplan 
Der Änderungsbereich liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplans I/1 'Erkelen-
zer Börde' des Kreises Heinsberg (1984). Dieser weist für den Änderungsbereich das Entwick-
lungsziel 2 „Anreicherung einer im Ganzen erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und 
belebenden Elementen“ aus. Es existieren keine Festsetzungen innerhalb des Änderungsbe-
reichs. Südwestlich verläuft außerhalb des Änderungsbereichs ein Gehölzstreifen, der zum Erhalt 
festgesetzt ist.  

4. Ziele und Zwecke der Planung 

4.1 Planungsziel 
Die Stadt Erkelenz will die Nutzung von regenerativen Energiequellen, hier insbesondere von 
Photovoltaikanlagen, fördern und somit dazu beitragen, dass der CO2-Ausstoß reduziert werden 
kann. Im Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Erkelenz werden Photovoltaik-Freiflächenan-
lagen als Ergänzung des Solarpotenzials auf Dachflächen aufgeführt. Der Rat der Stadt Erkelenz 
hat am 24.06.2020 das Energiepolitische Arbeitsprogramm für die Jahre 2021–2024 beschlos-
sen. Dort ist u.a. die Überarbeitung des Flächennutzungsplans hinsichtlich Windenergieanlagen 
und Photovoltaik-Freiflächenanlagen aufgeführt. Am 29.09.2021 hat der Rat das Leitbild der Stadt 
Erkelenz für den Klimaschutz beschlossen. Bis 2045 soll durch den Ausbau von Windenergie und 
Photovoltaik die Menge des auf dem Stadtgebiet erzeugten erneuerbaren Stroms vervierfacht 
werden. Damit kann die Stadt Erkelenz ihren Strombedarf zu mehr als 100 % decken und zusätz-
lich Strom für Ballungsräume zur Verfügung stellen. 
Die Stadt Erkelenz steht der konkreten Planung eines Vorhabenträgers, eine Photovoltaik-Frei-
flächenanlage westlich von Venrath zu errichten, positiv gegenüber. Eine Genehmigung des Vor-
habens ist derzeit aufgrund der Darstellung einer Fläche für die Landwirtschaft im Flächennut-
zungsplan und der damit verbundenen Lage im sogenannten Außenbereich gemäß § 35 BauGB 
nicht möglich. Daher beabsichtigt die Stadt Erkelenz, die Darstellungen des Flächennutzungs-
plans zu ändern und diese Fläche als Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 'Photovoltaik 
Freiflächenanlage' darzustellen. Im Parallelverfahren soll durch die Aufstellung eines Bebauungs-
plans die planungsrechtlichen Voraussetzungen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
geschaffen werden.  
Die Planung wird den Zielen gem. § 1 Abs. 6 BauGB bezüglich der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien gerecht und trägt den Belangen der Versorgung – insbesondere mit Energie – Rechnung. 
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Auf der Ebene des Bebauungsplans werden durch Festsetzungen zum Maß der baulichen Nut-
zung, zur Entwicklung von Grünlandflächen und zur Einfriedung sowie durch Maßnahmen zum 
Boden- und Artenschutz die Belange des Umweltschutzes berücksichtigt. 

4.2 Auswahl des Standortes 
Durch die Lage des Änderungsbereichs innerhalb eines 200 m-Streifens entlang der Autobahn 
A 46 entspricht das Vorhaben den Zielen des Landesentwicklungsplans und des Regionalplans 
(siehe Abschnitt 3.1) und erfüllt die Anforderungen zur Förderung gemäß dem Gesetz für den 
Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2021). Durch diese Anfor-
derungen soll sichergestellt werden, dass Umweltauswirkungen minimiert und räumliche Konflikte 
verhindert werden. Der Änderungsbereich liegt insofern innerhalb der ausgewiesenen Potenzial-
flächen des Solarkatasters des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV). 
Die konkrete Auswahl des Standorts ergibt sich aus der Flächenverfügbarkeit. Die Flächen des 
Änderungsbereichs stehen dem Vorhabenträger aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen mit 
dem Eigentümer für die Entwicklung der Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur Verfügung. 
Für die Nutzung einer Photovoltaikanlage in der im Plangebiet realisierbaren Größenordnung 
stehen im Innenbereich der Stadt Erkelenz keine vergleichbaren Flächenkapazitäten zur Verfü-
gung. Der gewählte, durch die Lage an der Autobahn vorbelastete Standort stellt derzeit die ein-
zige Fläche im Stadtgebiet dar, auf die der Vorhabenträger Zugriff hat, und die die Anforderungen 
zur Förderung gemäß EEG erfüllt. Eine Photovoltaikanlage an Gebäuden ließe sich in dieser 
Größenordnung in Erkelenz nicht umsetzen. 
Vor diesem Hintergrund schätzt die Stadt Erkelenz die Inanspruchnahme einer vorbelasteten 
Freifläche als verträglich ein. Die Inanspruchnahme unbelasteter Flächen im Außenbereich wird 
vermieden. 

4.3 Wesentliche Auswirkungen 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen bedürfen einer Baugenehmigung, eine Pflicht zur immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung sowie Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. 
UVPG besteht nicht. 
Durch die Planung werden landwirtschaftliche Flächen im Außenbereich gem. § 35 BauGB in 
Anspruch genommen. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan der Stadt Erkelenz bis zur 38. Än-
derung als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Durch die Lage angrenzend an die Autobahn 
ist sie bereits siedlungsstrukturell vorgeprägt. Aufgrund der Vorgaben des EEG kommt die För-
derung von Strom aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen nur auf bestimmten Flächen infrage. Eine 
städtische Analyse hat ergeben, dass zurzeit über keine Flächen zur Verfügung stehen, die diese 
Anforderungen vollumfänglich erfüllen und aufgrund ihrer Lage und Prägung besser für die vor-
gesehene Nutzung geeignet sind. Die in § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB aufgeführten Alternativen sind 
entweder nicht verfügbar (Brachflächen) oder eignen sich nicht für die Errichtung von Photovol-
taik-Freiflächenanlagen (Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglich-
keiten). Insofern ist aus Sicht der Stadt Erkelenz die Förderung der Gewinnung erneuerbarer 
Energien im Änderungsbereich durch die Inanspruchnahme vorgeprägter landwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen vertretbar. Dies wird auch durch die Vorgaben der Landes- und Regionalplanung 
sowie des EEG gestützt. 
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Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans im Parallelverfahren wurde ein Gutachten zur ar-
tenschutzrechtlichen Vorprüfung erstellt.1  
Die Ergebnisse werden im weiteren Verfahren eingearbeitet. 

5. Inhalt der Änderung des Flächennutzungsplans 

Art der baulichen Nutzung 
Die 38. Änderung stellt für den gesamten Änderungsbereich ein Sondergebiet (SO) 'Photovoltaik 
Freiflächenanlage' gemäß § 11 BauNVO 1990 dar. Hierdurch werden die Planungsziele der Stadt 
zum Ausdruck gebracht, auf dieser Fläche die Nutzung von regenerativen Energien zu fördern. 

6. Ver- und Entsorgung 
Anschlüsse an die örtliche Infrastruktur werden auf der Ebene des parallel aufgestellten Bebau-
ungsplans Nr. PV III gesichert. 

7. Umweltbelange 
Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans wird eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt. Die durch die Flächennutzungsplan-Änderung zu erwartenden Eingriffe in 
Naturhaushalt und Landschaftsbild sowie mögliche Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichs-
möglichkeiten werden im Rahmen des Umweltberichts abgehandelt. Eine Bilanzierung des un-
vermeidbaren Eingriffs wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durchgeführt. Zur 
Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine artenschutzrechtliche Vorprüfung 
erstellt. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für den Umweltbericht gem. § 2a BauGB.  

8. Städtebauliche Kenndaten 
 

Flächennutzungsplan  rechtsgültig  Mit 38. Ände-
rung 

Sondergebiet  9,6 ha 
Fläche für die Landwirtschaft 9,6 ha  

 
 

Erkelenz, im September 2022 

 
1  Gutachten zum Artenschutz Stufe 1, Stadt Erkelenz, 38. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bebauungsplan 

PV III Sondergebiet Photovoltaik, Photovoltaik-Freiflächen-Anlage „Solarpark Erkelenz-Venrath“ in Erkelenz an der 
A46, Kreis Heinsberg ; Büro Dipl.-Ing. H. Schollmeyer; September 2022 


	1. Anlass der Planung
	2. Städtebauliche Situation
	2.1 Lage und Größe des Plangebiets
	2.2 Derzeitige Nutzung
	2.3 Verkehrliche Erschließung

	3. Planerische Vorgaben
	3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung
	3.2 Flächennutzungsplan
	3.3 Bebauungsplan
	3.4 Landschaftsplan

	4. Ziele und Zwecke der Planung
	4.1 Planungsziel
	4.2 Auswahl des Standortes
	4.3 Wesentliche Auswirkungen

	5. Inhalt der Änderung des Flächennutzungsplans
	6. Ver- und Entsorgung
	7. Umweltbelange
	8. Städtebauliche Kenndaten

